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§ 141          Gebäude- und Grundstückunterhalt  
 
Bauten und Anlagen und ihre Umgebung sind zur Wahrung eines schutzwürdigen Orts- und 
Landschaftsbildes in gutem Zustand zu erhalten. 
 
Erläuterungen Wenn Bauten und Anlagen nicht bzw. schlecht unterhalten werden, so wird 

das Orts- und Landschaftsbild gestört. Demzufolge sind die Eigentümerinnen 
und Eigentümer gehalten, ihre Bauten und Anlagen samt Umgebung in gu-
tem Zustand zu erhalten. Diese Bestimmung liegt in besonderem Masse im 
Interesse des Ortsbildschutzes. Der Baubewilligungsbehörde kann nötigen-
falls gemäss § 209 PBG für die Wiederherstellung des gesetzmässigen Zu-
standes sorgen, d.h. den Eigentümer oder die Eigentümerin in einem Ent-
scheid anweisen, die zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes nötigen 
Massnahmen zu treffen (B 119 vom 12. August 1986, S. 54 f. [§ 139], in: 
GR 1986, S. 776 f.). 
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